
Satzung der Gemeinde Rollwitz über die Festsetzung der
H eblsätze f ü r d i e Real steu ern (H e besatzsatzu n g)

Präambel

Aufgrund der SS 5 und 44 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

lfV"ff4-q in Värbindung mit SS 1,2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes. (KAG M-V), Sg I'

ünd 25 des Grundsteuergesetzes (GrdStG) und S 16 des Gewerbesteuergesetzes

(GewStG), jeweils in der de-rzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die

Gemeindevertretung der GemeinOe nolWi1z am L0.L2.2024 folgende Satzung (Beschluss-

Nr. GV38/1- 531 2024) erlassen :

g1
Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

l-. Grundsteuer

a) für die land - und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

2. Gewerbesteuer auf

s2
Gültigkeit

Die Hebesätze nach 5 1 gelten für das Haushaltsjahr 2a25'

g3
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am 0L.01,'2O25 in Kraft.

Rollwitz, den L2.2024

ister

330 v.H,

430 v.H

380 v.H

Hinweis:
Gemäß S 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein

Verstoß gegen Verfahreni- ünO ForÄvorschriften, die in dem gänannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses

Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seiider öffentlichen Bekanntmachung dieser:atzyllS

nicht mehr geltend gemacntweiden kann. oiessiorgä tritt;icht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist

unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und där Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der

Gemeinde Rollwitz, our Äurg";äliterin, venrualtet durch die stadt Pasewalk als Verwaltungsbehörde für das Amt

Uecker-Randow-Tal, Haußniannstraße 85, 17309 Pasewalk geltend gemacht wird'

Abweichend von satz 1 kann eine verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften

stets geltend gemacht werden.
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